
WIFI Niederösterreichwww.noe.wifi.at

13071 
Version: 1.1Autor: WIFI Niederösterreich

Pflanzenheilkunde Praktiker   





 

 



€  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



    

 

 

 

 



 



 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

o 
o 

 

o 
o 

 

o 
o 

 

o 
o 

 

o 
o 

 





 



Förderprogramm Zielsetzung Zielgruppe Nähere Infos 

Ziel ist die berufliche Qualifikation von Ar-
beitskräften zu erhöhen, um die Beschäfti-
gungschancen nachhaltig zu sichern, sowie 
den qualitativen Arbeits-kräftebedarf der 
Betriebe sicherzustellen. 
 
Förderhöhe: max. € 2.500,-- für 3 Jahre ab Erstan-
tragstellung, abhängig vom monatlichen Brutto-
einkommen: 
bis € 1.500 / 80 % der Kurskosten 
bis € 2.000 / 60 % der Kurskosten 
bis € 3.000 / 40 % der Kurskosten 
bis € 4.000 / 20 % der Kurskosten

 Arbeitnehmer/innen in der 
Privatwirtschaft  

 Arbeitnehmer/innen, die Kin-
derbetreuungsgeld beziehen 

 Arbeitnehmer/innen, die 
Weiterbildungsgeld beziehen 

 Wiedereinsteiger/innen bis 
höchstens 5 Jahre nach Ende 
einer Karenz, die keine Leis-
tung vom AMS erhalten/ ha-
ben  

 Öffentlich Bedienstete in 
handwerklicher Verwendung 

 Hauptwohnsitz in NÖ mind.  
6 Monate vor Kursbeginn. 

NÖ Landesregierung,  
Abteilung Arbeitsmarkt 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
T  02742 9005-9555  
E  bildungsfoerderung@noel.gv.at
www.noel.gv.at

Durch das Sonderprogramm "Vorberei-
tungskurse zur Berufsreifeprüfung" soll ein 
Anreiz geleistet werden, dass Personen am 
Arbeitsmarkt Gestaltungsspielräume für hö-
here Qualifizierungen haben und somit Zu-
gang zu einer tertiären Bildung. 
  
Förderhöhe abhängig vom monatlichen 
Bruttoeinkommen:  
bis € 2.000 / € 1.000 Förderung 
über € 2.000 / € 500 Förderung 

 Arbeitnehmer/innen in der 
Privatwirtschaft  

 Arbeitnehmer/innen, die Kin-
derbetreuungsgeld beziehen 

 Arbeitnehmer/innen, die Wei-
terbildungsgeld beziehen 

 Wiedereinsteiger/innen bis 
höchstens 5 Jahre nach Ende 
einer Karenz, die keine Leis-
tung vom AMS erhalten/ ha-
ben  

 Öffentlich Bedienstete  
 Hauptwohnsitz in NÖ mind.  

1 Jahr vor Kursbeginn. 

NÖ Landesregierung,  
Abteilung Arbeitsmarkt 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
T  02742 9005-9555  
E  bildungsfoerde-
rung@noel.gv.at  
www.noel.gv.at 

Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 90 
% der Kurskosten bzw. der Prüfungs-gebühr 
und ist mit maximal € 3.000 begrenzt.  
Die Förderwerberin bzw. der Förder-werber 
hat jeweils einen Selbstbehalt von 10 % 
und allfällige die maximale Förderung über-
steigende Kosten zu tragen.  
Förderungen von dritter Seite sind soweit zu 
berücksichtigen, als der gesamte Förderbe-
trag (inklusive des NÖ Weiter-bildungs-
schecks) nicht höher als die nachgewiese-
nen Kurskosten sein darf. 

 Arbeitnehmer/innen mit ma-
ximal Pflichtschulab-schluss,  

 Personen mit maximal 
Pflicht-schulabschuss, die 
seit mind. 1 Jahr als Ein-Per-
sonen-Unter-nehmen tätig 
sind,  

 Arbeitnehmer/innen mit ei-
nem formal nicht anerkan-
nten beruflichen Abschluss 
im Ausland, die als Hilfs-
kräfte tätig sind.  

 Hauptwohnsitz in NÖ mind.  
6 Monate vor Kursbeginn. 

NÖ Landesregierung,  
Abteilung Arbeitsmarkt 
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten 
T  02742 9005-9555  
E  bildungsfoerde-
rung@noel.gv.at  
www.noel.gv.at 

Ziel ist die berufliche Qualifikation von Ar-
beitskräften zu erhöhen, um die Beschäfti-
gungschancen nachhaltig zu sichern sowie 
den qualitativen Arbeits-kräftebedarf der 
Betriebe sicherzustellen. Gilt für berufliche 
Umschulungen, Qualifizierungs- und Wei-
terbildungs-maßnahmen, insbesondere in 
den Bereichen Digitalisierung, EDV, Infor-
mations- und Kommunikationstechnik. 
Förderhöhe: max. € 2.500, für 3 Jahre ab Erstan-
tragstellung, abhängig vom monatlichen Brutto-
einkommen: 
bis € 1.500 / 80 % der Kurskosten 
bis € 2.000 / 60 % der Kurskosten 
bis € 3.000 / 40 % der Kurskosten 
bis € 4.000 / 20 % der Kurskosten 

 Arbeitnehmer/innen in der 
Privatwirtschaft  

 Arbeitnehmer/innen, die Kin-
derbetreuungsgeld beziehen 

 Arbeitnehmer/innen, die Wei-
terbildungsgeld beziehen 

 Wiedereinsteiger/innen bis 
höchstens 5 Jahre nach Ende 
einer Karenz, die keine Leis-
tung vom AMS erhalten/ ha-
ben  

 Öffentlich Bedienstete in 
handwerklicher Verwendung 

NÖ Landesregierung 
Abteilung Arbeitsmarkt Land-
hausplatz 1, 3109 St. Pölten 
E  bildungsfoerde-
rung@noel.gv.at 
www.noel.gv.at 
 



Förderprogramm Zielsetzung Zielgruppe Nähere Infos 

NÖ Bildungsförderung 
Sonderprogramm  
„NÖ Lehre PLUS“ 

Im Rahmen des Sonderprogramms sollen 
spezielle Qualifikationsmaßnahmen für be-
triebliche Lehrlinge parallel zur praktischen 
und theoretischen Ausbildung finanziell un-
terstützt werden. 
 
Die Höhe der Förderung beträgt 50% der 
Kurskosten. 

 Lehrlinge und Auszubildende, 
das sind Personen mit einem 
aufrechten Lehr- oder Ausbil-
dungsvertrag gemäß Berufs-
ausbildungsgesetz oder Land- 
und forstwirtschaftliches Be-
rufsausbildungsgesetz. 

 Hauptwohnsitz in NÖ mind.  
6 Monate vor Kursbeginn. 

 Bezug der Familienbeihilfe 

NÖ Landesregierung 
Abteilung Arbeitsmarkt Land-
hausplatz 1, 3109 St. Pölten 
E  bildungsfoerde-
rung@noel.gv.at 
www.noel.gv.at 

NÖ Bildungsförderung 
Sonderprogramm  
„Fachkräfteinitiative 
Pflege und Soziales“ 

Damit sollen Beschäftigte, die sich in diese 
Bereiche erstmalig hineinentwickeln bzw. 
berufsbezogen weiterbilden wollen, be-
darfsgerecht unterstützt werden. 
 
Förderhöhe: max. € 2.500,-- für 3 Jahre ab Erstan-
tragstellung, abhängig vom monatlichen Brutto-
einkommen: 
bis € 1.500 / 80 % der Kurskosten 
bis € 2.000 / 60 % der Kurskosten 
bis € 3.000 / 40 % der Kurskosten 
bis € 4.000 / 20 % der Kurskosten 

 Arbeitnehmer/innen in der 
Privatwirtschaft  

 Arbeitnehmer/innen, die Kin-
derbetreuungsgeld beziehen 

 Arbeitnehmer/innen, die 
Weiterbildungsgeld beziehen 

 Wiedereinsteiger/innen bis 
höchstens 5 Jahre nach Ende 
einer Karenz, die keine Leis-
tung vom AMS erhalten/ ha-
ben  

 Öffentlich Bedienstete in 
handwerklicher Verwendung 

 Hauptwohnsitz in NÖ mind.  
6 Monate vor Kursbeginn. 

NÖ Landesregierung 
Abteilung Arbeitsmarkt Land-
hausplatz 1, 3109 St. Pölten 
E  bildungsfoerde-
rung@noel.gv.at 
www.noel.gv.at 

Digi Scheck für Lehr-
linge 
 

Gefördert wird die Teilnahme an Kursen, 
welche die Inhalte des Berufsbildes oder 
der Berufsschule sowie berufsbildüber-grei-
fende berufliche Kompetenzen vermitteln 
oder festigen. 
 
100 % der Kosten für genehmigte Kursmaß-
nahmen (inkl. allfälliger USt.): 
 bis zur Obergrenze von 500 Euro je Kurs-

maßnahme 
 bis zu 3 Kursmaßnahmen je Lehrling pro 

Kalenderjahr möglich 
 Kosten oberhalb der Fördergrenze von 

500 Euro sind vom Lehrling selbst zu tra-
gen. 

Gefördert werden Lehrlinge mit 
aufrechtem Lehrvertrag in Lehr-
betrieben. 

Wirtschaftskammer NÖ,  
Lehrlingsstelle - Förderreferat 
Wirtschaftskammer-Platz. 1,  
3100 St. Pölten, 
T  02742 851-17501 
E digi-scheck@wknoe.at 
www.lehre-foerdern.at 

 Für alle mit dem AK-Logo gekennzeich-
neten Kurse gibt es für Mitglieder der Ar-
beiterkammer NÖ den Bildungsbonus. 

 Arbeitnehmer/innen: 50 % bis max. 120 
€  

 Mitglieder in Elternkarenz: 50 % bis max. 
170 €  

 Arbeitnehmer/innen 50 Jahre oder älter: 
50 % bis max. 220 €  

 Arbeitssuchende Mitglieder: 100 % bis 
max. 220 €  

Mitglieder der AKNÖ.  
Der Antrag muss bis spätestens  
6 Monate nach erfolgreichem 
Abschluss des jeweiligen Mo-
duls (es gilt das Prüfungs-da-
tum!) gestellt werden. 
Das Online-Antragsformular ist 
nach Kursabschluss über die 
AKNÖ-Website einreichbar. 

AK Niederösterreich 
zH Ref. EB 
AK-Platz 1, 3100 St. Pölten  
T  05 7171-29000, 
E  bildungsbonus@aknoe.at  
www.noe.arbeiterkammer.at

  

Mit dem AK-extra Digi-Bonus wird der Be-
such von AK-gekennzeichneten EDV-Basis-
kursen, wie z. B. Word-, Power Point- oder 
Excel-Kurse, mit 100 % der Kurskosten bis 
maximal 150 Euro (Arbeitssuchende 220 
Euro) pro Jahr gefördert. 

Mitglieder der AKNÖ.  
Der Antrag muss bis spätestens  
6 Monate nach erfolgreichem 
Abschluss des jeweiligen Mo-
duls (es gilt das Prüfungs-da-
tum!) gestellt werden. 
Der Digi-Bonus kann im Vor-
hinein für AK-gekennzeichnete 
EDV-Kurse angesucht werden.  
 

AK Niederösterreich 
zH Ref. EB 
AK-Platz 1, 3100 St. Pölten  
T  05 7171-29000, 
E  bildungsbonus@aknoe.at  
www.noe.arbeiterkammer.at

 

 



Förderprogramm Zielsetzung Zielgruppe Nähere Infos 

AK-Bildungsbonus 
„SPEZIAL“ – für die Be-
rufsreifeprüfung 
(Förderperiode:  
1.9.2021 - 31.8.2024)

Gefördert werden positiv abgelegte Teilprü-
fungen mit jeweils € 120. (Gesamtförder-
höhe: 480 Euro pro Person) 
Voraussetzungen:  
 Mitgliedschaft Arbeiterkammer NÖ 
Die Kurskosten werden selbst getragen und 
es wurden keine anderen Förderungen der 
AKNÖ bezogen. (Prüfungsgebühren sind 
nicht förderbar!)  

Mitgliedschaft zur AK NÖ zum 
Zeitpunkt der Antragstellung. 

AK Niederösterreich 
zH Ref. EB 
AK-Platz 1, 3100 St. Pölten  
T  05 7171-29000, 
E  bildungsbonus@aknoe.at  
www.noe.arbeiterkammer.at

 

AK-Bildungsbonus 
„SPEZIAL“ – für die 
Vorbereitung zur au-
ßerordentlichen Lehr-
abschlussprüfung 
(Förderperiode:  
1.9.2021 - 31.8.2024)

50 % der Kurskosten und Prüfungsgebühren 
bis max. € 400--.  
 

Mitglieder der AKNÖ. 
Die Vorbereitung zur ao. LAP 
muss mind. 30 Unterrichts-ein-
heiten aufweisen und an einer 
anerkannten/zertifizierten Bil-
dungseinrichtung (z.B. WIFI 
NÖ) oder an einer Berufsschule 
stattgefunden haben.  

AK Niederösterreich 
zH Ref. EB 
AK-Platz 1, 3100 St. Pölten  
T  05 7171-29000, 
E  bildungsbonus@aknoe.at  
www.noe.arbeiterkammer.at

 

Alle Teilnehmer/innen, die im WIFI NÖ 
Vorbereitungskurse auf die Berufsreife-prü-
fung besucht und absolviert haben, fördert 
die WKNÖ ihre besondere Leistung mit € 
400. 

Personen mit Wohnsitz in NÖ, 
die im WIFI NÖ alle Teil-prü-
fungen zur Berufsreife-prüfung 
abgelegt haben. 

Wirtschaftskammer NÖ,  
Abteilung Bildung 
Wirtschaftskammer-Platz. 1,  
3100 St. Pölten, 
T  02742 851-17501, 
www.wknoe.at  

 Berufsorientierte Weiterbildungen und 
berufliche Umorientierungen (diese sind 
innerhalb eines Jahres nach Abschluss 
beruflich anzuwenden und nachzuwei-
sen).  

 Kurskosten für Bildungsmaßnahmen. 
 
Bildungsmaßnahmen werden grund-sätzlich 
mit 30 % der Kurskosten bis zur maximalen 
Gesamtförderhöhe von  
€ 2.000 gefördert. 

Personen, mit Hauptwohnsitz 
zu Kursbeginn in OÖ 
Arbeitnehmer/innen, dh. in ei-
nem aufrechten Arbeitsverhält-
nis stehende Personen 

Amt der OÖ Landesregierung, 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, 
T  0732 77 20-14900, 
E  bildungskonto@ooe.gv.at 
www.ooe.gv.at  

Gefördert werden neue Ausbildungen, die 
spätestens am 31.12.2023 beginnen, für 
Branchen in denen Fachkräfte fehlen und in 
denen ein Abschluss ermöglicht wird. Die 
Höhe des Fachkräftestipendiums entspricht 
mindestens der Höhe des Ausgleichszula-
genrichtsatzes, abzüglich eines Krankenver-
sicherungsbeitrages.  
Im Jahr 2022 sind das täglich € 32,60.  
 

Beschäftigungslose, Personen, 
die wegen der geplanten Aus-
bildung karenziert sind, und 
vormals selbstständig Erwerbs-
tätige, deren Erwerbstätigkeit 
ruht. Sie waren in den letzten 
15 Jahren mindestens 4 Jahre 
beschäftigt. Ihre höchste abge-
schlossene Ausbildung liegt un-
ter dem Fachhochschulniveau 
und Sie erfüllen die Aufnahme-
voraussetzungen für die in Ös-
terreich geplante Ausbildung. 

Regionale Geschäftsstelle des 
AMS  
www.ams.at 

Die Förderung gilt für berufliche Aus- und 
Weiterbildungen und beträgt 50 % (max. € 
300) der Kurs- und Prüfungskosten. Der ge-
samte Förderbetrag kann im Zeitraum von 
vier Jahren beantragt werden. Entweder auf 
einmal oder in Teilbeträgen. 

Arbeitslose oder beschäftigte 
Personen, die in Wien gemeldet 
sind. 

Waff – Wiener ArbeitnehmerIn-
nen Förderungsfonds  
Nordbahnstraße 36, 
1020 Wien 
T  01 21748-555 
E  waff@waff.at  
www.waff.at  

 



Förderprogramm Zielsetzung Zielgruppe Nähere Infos 

 

Allgemeine Bildungsmaßnahmen, um die 
Qualifikationen am Arbeitsmarkt zu verbes-
sern. 

Kostenfreie Aus- & Weiterbil-
dung für Zeitarbeitnehmer/in-
nen. Es werden ausschließlich 
Bildungsmaßnahmen von beim 
SWF gelisteten Schulungsträ-
gern gefördert. 

Sozial- und Weiterbildungsfonds 
Altmannsdorfer Straße 89/3/9 
1120 Wien 

  
E  

 

Förderprogramm Zielsetzung Zielgruppe Nähere Infos 
BIZ - Beratungsförde-
rung 

Alle Mitgliedsbetriebe der WKNÖ können bis 
zu 3 Bewerber/innen für eine Lehrstelle im 
WIFI-BIZ kostenlos testen lassen. 

Mitgliedsbetriebe der Wirt-
schaftskammer NÖ 

Wirtschaftskammer NÖ 
Abteilung Bildung 
Rödlgasse 1, 3100 St. Pölten  
T  02742 851-17690,  
E  biz@wknoe.at

 
Aufwendungen für  
Fortbildungs-, Ausbil-
dungs- und Umschu-
lungskosten 

§ 16 EStG. Förderung der Ausbildungs-investi-
tionen als Werbungskosten für unselbstständig 
Erwerbstätige. 

Arbeitnehmer/innen regionales Finanzamt oder 
www.bmf.gv.at  

 
 
 

 



 

Förderprogramm Zielsetzung Zielgruppe Nähere Infos 

WK-Bildungsscheck 
(3 Jahre gültig) 

Der WK-Bildungsscheck im Wert von  
€ 100 ist die finanzielle Unterstützung der 
Wirtschaftskammer NÖ für ihre Mitglieder. 
Er kann beim Besuch einer Weiterbildungs-
veranstaltung in allen WIFIs in Österreich 
eingelöst werden.  
 
Mitglieder der Fachgruppe Gastrono-
mie/Hotellerie der WKNÖ sowie deren Mit-
arbeiter/innen werden zusätzlich mit einem 
Guthaben von  
€ 200 für Veranstaltungen im Bereich Tou-
rismus des WIFI NÖ, ausgenommen 
HACCP-Kurse und Kurse zur Allergen-kenn-
zeichnung, durch die Fachgruppe unter-
stützt. 

Mitglieder der Wirtschafts-kam-
mer NÖ: 
 Bei Einzelfirmen der/die Inha-

ber/in 
 Mitunternehmerinnen, Ver-

partnerte und Kinder sofern 
eine sozialversicherungs-
pflichtige Anmeldung im Be-
trieb gegeben ist  

 Bei Gesellschaften: 
- persönlich haftende  
  Gesellschafter/innen 
- gewerbe- und handelsrecht- 
  liche Geschäftsführer/innen 
- Prokuristen/Prokuristinnen 
- stille Gesellschafter/innen 
- alle Personen, die im Fimen- 
  buch eingetragen sind 

WIFI NÖ, Mariazeller Str. 97, 
3100 St. Pölten, 
T  02742 851-20000, 
E  kundenservice@noe.wifi.at, 
www.noe.wifi.at  

Lehre.Fördern der WK 
 

Gefördert werden Ausbildungsverbünde 
und Zusatzausbildungen über das Berufs-
bild hinaus im Ausmaß von 75 % der Kurs-
kosten bis zu einer Gesamthöhe von 3.000 
Euro. Zusätzlich können Vorbereitungskurse 
auf die Lehrabschlussprüfung bis zu einer 
Gesamthöhe im Ausmaß von 75 % der 
Kurskosten bis zu einer Gesamthöhe von 
500 Euro gefördert werden. Die geförderte 
Ausbildungszeit muss auf die Arbeitszeit an-
gerechnet werden. 

Unternehmen, die berechtigt 
sind, Lehrlinge nach dem Be-
rufsausbildungsgesetz oder dem 
land- und forstwirtschaft-lichen 
Berufsausbildungsgesetz auszu-
bilden.  
 
Weitere Fördermöglichkeiten 
für Lehrlinge erfahren Sie bei 
der WKNÖ. 

Wirtschaftskammer NÖ 
Lehrlingsstelle - Förderungen 
Wirtschaftskammer-Platz 1 
3100 St. Pölten 
T 02742 851-17570 
 
E lehre.foerdern@wknoe.at  
www.lehre-foerdern.at  

Qualifizierungsförde-
rung für Beschäftigte  
 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) fördert Wei-
terbildungen von gering qualifizierten und 
älteren Arbeitskräften mit dem Ziel, die Fä-
higkeiten der Arbeitskräfte zu verbessern – 
und so deren Arbeitsplätze zu sichern und 
deren Einkommen zu erhöhen.  
Die Höhe der Förderung beträgt 50 % der 
Kurskosten und 50 % der Personalkosten ab 
der 25. Kursstunde (ab der 1. Kursstunde 
bei Arbeitskräften, die höchstens eine 
Pflichtschule abgeschlossen haben).  

 Arbeitskräfte mit höchstens 
Pflichtschulabschluss. 

 Weibliche Arbeitskräfte mit 
Lehrabschluss bzw. Ab-
schluss einer berufsbildenden 
mittleren Schule. 

 Arbeitskräfte, die das 45. Le-
bensjahr vollendet und eine 
höhere Ausbildung als 
Pflichtschule haben. 

Die Zuständigkeit der Ge-
schäftsstelle des Arbeits-
marktservice richtet sich nach 
der personaldisponierenden 
Stelle des Unternehmens. 
www.ams.at  

Digi Scheck für Lehr-
linge 

Mit dem Digi Scheck für Lehrlinge gibt es 
noch bis Ende 2022 jährlich bis zu 1.500 
Euro Weiterbildungsgeld pro Lehrling. 

Pro Lehrling werden jährlich 3 
genehmigte Bildungsmaß-nah-
men zu 100 % bis zur Ober-
grenze von 500 Euro pro Kurs 
gefördert. In Summe können für 
somit jedem Lehrling Weiterbil-
dung im Wert von 1.500 Euro 
kostenfrei ermöglicht werden. 

Wirtschaftskammer NÖ,  
Lehrlingsstelle-Förderungen 
Wirtschaftskammer-Platz. 1,  
3100 St. Pölten, 
T  02742 851-17570 
E lehre.foerdern@wknoe.at 
www.wko.at/noe/bildung  

 

 

Digital Skills Scheck 

Der Digital Skills Scheck unterstützt kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) dabei, 
die digitalen Kompetenzen der Mitarbei-
ter/innen aufzubauen. 
Pro Digital Skills Scheck (pro Mitarbeiter/in) 
werden 80% der Kosten für externe Weiter-
bildung bis zu max. 5.000 Euro gefördert. 
Pro Betrieb können max. 10 Personen ge-
fördert werden. 

Es werden ausschließ-
lich kleine und mittlere Unter-
nehmen mit Niederlassung in 
Österreich gefördert. 

Österreichische Forschungsför-
derungsgesellschaft mbH (FFG) 
Sensengasse 1 
1090 Wien 
T 05 7755 - 0 
E office@ffg.at 
www.ffg.at 

Stand: März 2022 
Genauere Informationen finden Sie auf der WIFI NÖ-Homepage en oder in der Datenbank zur Weiterbildungsförderung unter www.kursfoerderung.at  

  



Sie können sich für Ihre WIFI-Veranstaltung online, per E-Mail, per Brief, telefonisch, per Fax oder persönlich anmelden. Die Teilnehmerzahl 
bei WIFI-Kursen ist begrenzt, um für alle Kursteilnehmer/innen den bestmöglichen Lernerfolg zu garantieren. Sichern Sie sich daher rechtzeitig 
Ihren Kursplatz! Wir bitten Sie, sich bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn anzumelden. Nach Maßgabe freier Plätze senden wir Ihnen 
eine Anmeldebestätigung zu. 
Jede Anmeldung ist rechtsverbindlich und wird nach dem Datum des Einlangens gereiht. Sollten öffentlich-rechtliche Regelungen bestehen, 
die die Durchführung der Veranstaltungen einschränken - z.B. aufgrund von Epidemien oder ähnlichem -, behalten wir uns das Recht vor, die 
Höchstanzahl der Teilnehmer entsprechend zu senken und bereits bestätigte Anmeldungen in Reihenfolge der Anmeldeeingänge - letzte 
Anmeldungen zuerst - wieder zu stornieren. Über mögliche Alternativtermine beraten wir Sie gerne. 

Teilnahme- und Prüfungsbeiträge enthalten keine Umsatzsteuer, weil die Wirtschaftskammer als Körperschaft öffentlichen Rechts nicht unter 
den Begriff „Unternehmer“ im Sinne des Umsatzsteuergesetzes 1994 fällt. Im Teilnahmebeitrag enthaltene Prüfungsbeiträge gelten nur für den 
ersten vorgegebenen Prüfungstermin. Werden von uns gutgeschriebene Beträge nicht binnen drei Jahren nach ihrem Entstehen rückgefordert 
oder eingelöst, verfallen diese Beträge. Skonti können nicht in Abzug gebracht werden. Aufenthaltskosten in einem Seminarhotel sind im 
Teilnahmebeitrag nicht enthalten. Bei einem späteren Einstieg in eine Veranstaltung oder vorzeitigem Ausstieg ist eine Ermäßigung nicht 
vorgesehen. 

Der Teilnahmebeitrag ist vor Veranstaltungsbeginn, spätestens am Tag des Kursbeginns auf dem von uns angegebenen Konto einlangend 
einzuzahlen. Bei Versäumnis der Zahlungsfrist behalten wir uns neben der gerichtlichen auch die außergerichtliche Geltendmachung unserer 
Forderungen durch einen Anwalt oder ein Inkassobüro vor. Wir sind berechtigt, die dabei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung not-
wendigen und angemessenen Kosten zu verrechnen. 

Stornos werden vom WIFI ausschließlich schriftlich entgegengenommen. Die Teilnahme an einem Kurs kann bis zu 14 Tage vor Kursbeginn, 
im WIFI einlangend, kostenlos storniert werden, sofern nichts anderes vereinbart ist. Langt Ihre Abmeldung innerhalb von 14 Kalendertagen 
vor Kursbeginn ein, werden 50% der Kurskosten als Stornogebühr verrechnet. Wenn Sie erst am ersten Tag des Kurses oder danach stornieren 
bzw. nicht erscheinen, wird der gesamte Veranstaltungsbeitrag in Rechnung gestellt. Die Nominierung einer Person, die ersatzweise teil-
nimmt, ist möglich, diese muss jedoch den Teilnahmevoraussetzungen entsprechen. Die ursprünglich angemeldete Person bleibt für die Kurs-
kosten bis zu deren vollständiger Bezahlung haftbar. 

Erfolgt die Buchung einer Veranstaltung im Fernabsatz, insbesondere online, per E-Mail oder telefonisch, können Sie im Sinne des Fern- und 
Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG binnen vierzehn Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen vom Vertrag 
zurücktreten. Hierzu teilen Sie uns eindeutig Ihren Entschluss, diesen Vertrag widerrufen zu wollen, mit. Dazu können Sie das Muster-Wider-
rufsformular auf unserer Website (www.noe.wifi.at/widerruf) verwenden, dieses elektronisch ausfüllen und uns dann übermitteln. Machen Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, werden wir Ihnen unverzüglich den Eingang Ihres Widerrufs bestätigen. Darüber hinaus können Sie Ihren 
Widerruf auch per Post oder E-Mail übermitteln. Adresse: Mariazeller Straße 97, 3100 St. Pölten, E-Mail: widerruf@noe.wifi.at, Tel.: 02742 
890-2000. 

 

 

 

 

Die Dauer der Veranstaltungen ist in Trainingseinheiten (TE) angegeben. Eine Trainingseinheit dauert 50 Minuten. Davon ausgenommen sind 
gesondert gekennzeichnete Veranstaltungen, welche aufgrund von Ausbildungsgesetzen, Studienverordnungen o. ä. eine abweichende Dauer 
aufweisen. 
 



Bei einer Mindestanwesenheit von 75% der Veranstaltungsdauer und vollständiger Bezahlung des Teilnahmebeitrages, wird Ihnen eine WIFI-
Teilnahmebestätigung ausgestellt. Zu Prüfungen werden nur Personen zugelassen, die mindestens 75% des vorangegangenen Lehrgangs oder 
Kurses besucht haben. Über die Zulassung entscheidet das WIFI. Der Ablauf der WIFI-Prüfungen ist durch die jeweils gültige Prüfungsordnung 
festgelegt. Nach bestandener Prüfung wird ein Zeugnis bzw. ein Diplom ausgestellt. Schriftlich abgelegte Prüfungsarbeiten werden nicht 
ausgehändigt. Wenn Sie für Ihre WIFI-Zeugnisse, -Diplome und -Ausweise Duplikate benötigen, stellen wir Ihnen diese kostenpflichtig gerne 
aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die an den jeweiligen Standorten geltenden Haus-, Park- und Brandschutzordnungen sind einzuhalten und sind somit Teil dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Ein Zuwiderhandeln kann auch den Ausschluss von der Weiterbildungsmaßnahme zur Folge haben. 
 

Gerichtsstand in St. Pölten, es gilt österreichisches Recht. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand: März 2022 


